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BAGüS SGB XI-85-01    Münster, 10.06.2013  

 
Mitglieder-Info Nr. 14/2013 

 
Entscheidungen des 3. Senates des Bundessozialgeric htes in Fragen der Pflege-
versicherung am 16.05.2013 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage übersende ich Ihnen den Terminbericht über die o. g. Sitzung des 3. Senates 
des Bundessozialgerichtes.  

Hinweisen möchte ich insbesondere auf das unter laufender Nr. 4 dargestellte Ergebnis im 
Verfahren mit dem Az. B 3 P 2/12 R. In dem Verfahren hat sich der Senat u. a. auch mit der 
Frage der Berücksichtigung von Tariflöhnen bei der Vergütungsfindung befasst. Dabei hat der 
Senat zwar festgestellt, dass die Berücksichtigung von Tarif- oder entsprechenden Entgelten 
in der Regel als plausibel anzuerkennen seien. Gleichzeitig stellt der erkennende Senat aber 
auch fest – soweit das dem Terminbericht entnommen werden kann –, dass andererseits un-
angemessene Lohnsteigungen nicht automatisch an die Versicherten weitergegeben werden 
dürfen. Dieses Spannungsverhältnis hat der Senat der Gestalt gelöst, dass bei extremen Aus-
reißern im Lohn- und Tarifgefüge eine Angemessenheitsprüfung durchzuführen ist, bei der 
sachliche Gründe für die Lohn/Gehaltshöhe darzulegen sind. 

Sobald die Entscheidung des Senates im Wortlaut vorliegt, werde ich Sie weiter informieren. 
Ich bitte einstweilen um Kenntnisnahme. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: 

Matthias Krömer 
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